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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.2002

Index

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §14;

GGG 1984 §18;

Rechtssatz

Für die Gerichtsgebührenp5icht ist nur der Inhalt des tatsächlich geschlossenen Vergleichs maßgebend. Auf einen

davon allenfalls abweichenden Willen der Vertragsparteien kommt es nicht an.
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